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Zitat von Anna Lisa

Wo denn sonst??? Offen auf meinem Tisch im Lehrerzimmer, wo jeder dran kann???
Was Abschließbares habe ich in der Schule nicht.

Die Antwort wurde ja bereits gegeben: es handelt sich eindeutig um Gelder, deren
Einsammlung dienstlich veranlasst ist. Nie im Leben würde ich auf die Idee kommen, diese in
meine Privatsphäre mitzunehmen und mich dem Vorwurf der Bereicherungsabsicht
auszusetzen. Die Gelder gehören ausschließlich in die dienstliche Sphäre und werden entweder
im Schultresor aufzubewahren oder vom Sekretariat auf das Schulkonto einzuzahlen sein.

Bereits das (ungenehmigte) Mitnehmen von Gegenständen aus der Schule stellt eine
Dienstpflichtverletzung dar, die ernsthafte Disziplinarmaßnahmen nach sich ziehen kann. Ich
zitiere hier mal exemplarisch aus einem Urteil des VG Trier:

Zitat von VG Trier, Beschluss vom 11.09.1992, Az. 3 L 2/92

Ein Beamter, der sich an ihm dienstlich anvertrauten Gegenständen oder Geld
vergreift, zerstört regelmäßig das in ihn gesetzte Vertrauen so nachhaltig, daß er aus
dem Beamtenverhältnis entfernt werden muß. Dies trifft wegen seiner Vorbildfunktion
in besonderer Weise auf einen Schulleiter zu.

Hierfür reicht i.d.R. bereits der Versuch der Aneignung aus. Gerade bei Bargeld ist aber nicht zu
unterscheiden zwischen dem Versuch der Aneignung und der tatsächlichen Aneignung. Also
bitte Finger davon lassen!
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